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Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme 
der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Niedermoor, Sedimenten der Kißlegg-Subformation, Holozänen 
Abschwemmmassen sowie Verwitterungs- und Umlagerungsbildungen. Mit lokalen Auf-
füllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind,  
ist zu rechnen. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen  
(bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit 
einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu 
rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen 
Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-
fähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter bodenkundlicher Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein bodenkundliches Gutachten vorliegt, liegen 
die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieur-
büros. 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von mittel tiefem Niedermoor aus Torf über glazigenen Sedimenten. 
In Muldenlage sind Kolluvium-Gley und Gley aus holozänen Abschwemmmassen,  
z. T. über Schwemmsedimenten verbreitet. Auf Erhebungen treten Parabraunerden  
aus würmzeitlichem Geschiebemergel auf. 
 
Generell der Hinweis, dass nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz 
(LBodSchAG) bei geplanten Vorhaben, die auf nicht versiegelte, nicht baulich veränderte 
oder unbebaute Flächen von mehr als 0,5 Hektar einwirken werden, ein Bodenschutzkon-
zept zur Gewährleistung des sparsamen, schonenden und haushälterischen Umgangs mit 
dem Boden im Rahmen der weiteren Vorhabenplanung bzw. -durchführung zu erstellen 
ist. Eine Erstellung des Bodenschutzkonzepts nach DIN 19639 wird dringend empfohlen. 
 
Ergänzend der Hinweis, dass nach der Moorkarte (BK50) die Planfläche teils in Nieder-
moor liegt. Daher wird empfohlen, die mögliche Betroffenheit von Moorböden durch das 
Planvorhaben zu prüfen und gegebenenfalls alternative Standorte auszuweisen. Moor- 
und Anmoorböden sind als klimarelevante Kohlenstoffspeicher sowie aufgrund ihrer 
Funktion als Archive der Natur- und Kulturgeschichte besonders schutzwürdig. 
Sollten alternative Standorte nicht möglich sein, wird dringend empfohlen, dass eine 
fachkundige bodenkundliche Begleitung der Baumaßnahmen erfolgt, um die Eingriffe  
und Zerstörung der vulnerablen Böden auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. 
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Mineralische Rohstoffe 
 
Der nördliche Abschnitt des Plangebietes liegt in einem prognostizierten Kies- und Sand-
vorkommen (mit der Vorkommensnr. L 8124/L 8126-30, Bearbeitungsstand: April 2002). 
Es ist in der vom LGRB landesweit digital erstellten Karte der mineralischen Rohstoffe von 
Baden-Württemberg 1 : 50 000 (KMR 50) dargestellt. Die dort veröffentlichten oberflä-
chennahen Steine-Erden-Rohstoffvorkommen werden nach landesweit einheitlichen 
Kriterien abgegrenzt und bewertet. In der dazugehörigen Vorkommensbeschreibung 
werden die rohstoffgeologischen Gegebenheiten erläutert. 
 
Die Rohstoffvorkommen und die dazugehörigen Vorkommensbeschreibungen können 
über den LGRB-Geodatendienst (LGRB-Kartenviewer, http://maps.lgrb-
bw.de/?view=lgrb_kmr) visualisiert werden [Themen: „Rohstoffgeologie/Karte der minerali-
schen Rohstoffe 1 : 50 000 (KMR 50)/KMR 50: Rohstoffvorkommen“; Aufruf der Vorkom-
mensbeschreibung durch Nutzung des Info-Buttons beim Thema „KMR 50: Rohstoffvor-
kommen“]. 
 
Die Geodaten des Themenbereiches Rohstoffgeologie können als WMS-Dienst registrie-
rungs- und kostenfrei in die eigene GIS-Umgebung eingebunden werden 
(https://produkte.lgrb-bw.de/catalog/list/?wm_group_id=20000 und https://produkte.lgrb-
bw.de/docPool/WMS-Handout.pdf). Ergänzend wird auf die Ausführungen unter 
https://produkte.lgrb-bw.de/informationssysteme/neuigkeiten und die Hinweise  
in den LGRB-Nachrichten 07/2016 und 04/2018 verwiesen (https://www.lgrb-
bw.de/aktuell/lgrb_nachrichten/index_html?download_art_down=8). 
 
Es wird auf folgende Vorgabe hingewiesen: Bei den verfahrenspflichtigen Bauvorhaben 
nach § 3 Absatz 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) ist bei einer voraussicht-
lich anfallenden Menge von mehr als 500 Kubikmeter Erdaushub ein Abfallverwertungs-
konzept zu erstellen (siehe Schreiben des Ministeriums für Landesentwicklung und Woh-
nen, Baden-Württemberg „Hinweise zur Berücksichtigung des § 3 Abs. 4 LKreiWiG und 
des § 2 Abs. 3 LBodSchAG im baurechtlichen Verfahren“). Darin soll die wirtschaftliche 
Verwendbarkeit von überschüssigem Erdaushub für technische Bauwerke oder, ggf. nach 
Aufbereitung, als mineralischer Rohstoff geprüft werden („Erläuterungen und Hinweise des 
UM B.-W. zum Abfallverwertungskonzept nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG“). 
 
Gegen die Planung bestehen von rohstoffgeologischer Seite keine Einwendungen. 
 
 
Grundwasser 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffent-
licher Belange von Seiten der Landeshydrogeologie und –geothermie (Referat 94)  
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches Übersichtsgutachten, Detailgutachten 
oder hydrogeologischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im  
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Aktuell findet im Plangebiet keine hydrogeologische Bearbeitung durch das LGRB statt. 
 
 
Bergbau 
 
Gegen die Planung bestehen von bergbehördlicher Seite keine Einwendungen. 
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TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger 
 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die Erarbei-
tung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher 
Belange (TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um diesen Workflow 
effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu können, sind folgende Punkte 
zu beachten. 
 
 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nur digital 
bereitzustellen.  
 
Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in unser 
Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die Flächenabgrenzungen 
aus. Günstig ist das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich ist, können Sie uns die Daten auch 
im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen Geodaten- bzw. GIS-Format 
zusenden.  
 
Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. Größere 
Datensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln. Alternativ können wir alle zum Verfahren gehörenden 
Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 
 
Bei Flächennutzungsplanverfahren, welche die gesamte Fläche einer Gemeinde/VVG/GVV umfassen, 
benötigen wir zusätzlich den Kartenteil in Papierform. 
 
 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung 
deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungsänderungen). 
 
 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine erforderliche 
Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen 
über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB 
(Anhörung, Scoping, Erörterung), immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaub-
nisse, bau- und naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich halten, 
werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 
 
 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das Stichwort 
„TöB“ und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 
 
 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet.  
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6 Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologiedaten  

Für geologische Untersuchungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß § 8 Geologiedatengesetz 
(GeolDG) beim LGRB. Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen unter https://www.lgrb-
bw.de/geologiedaten/index_html?lang=1 zur Verfügung. 
 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 
 
Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der geo-
wissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 
 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr- bzw. Aufschlussdaten können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen 
werden: 

 Als Tabelle: https://www.lgrb-bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb  
 Als interaktive Karte: https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb  
 Als WMS-Dienst: https://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb 
 
 

B Geowissenschaftlicher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die Daten 
des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

 Als interaktive Karte: https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope   
 Als WMS-Dienst: https://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_geotope  
 
 

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen 
Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: https://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen  und im LGRB-
Kartenviewer visualisiert werden (https://maps.lgrb-bw.de).  
 
Unsere Tätigkeit als TöB – Beiträge des LGRB für die Raumordnung und Bauleitplanung – haben wir aktuell 
in der LGRB-Nachricht Nr. 2019/05 zusammengefasst und unter https://lgrb-
bw.de/download_pool/lgrbn_2019-05.pdf veröffentlicht. Sie interessieren sich für unsere LGRB-
Nachrichten? Abonnieren Sie unseren LGRB-Newsletter unter https://lgrb-bw.de/Newsletter/. 
 
 
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de gerne 
zur Verfügung.  
 
Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: 
https://lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf 

 

 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 
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Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist 
zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen 
Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-
fähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter bodenkundlicher Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein bodenkundliches Gutachten vorliegt, liegen 
die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbü-
ros. 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von mittel tiefem Niedermoor aus Torf über glazigenen Sedimenten. 
In Muldenlage sind Kolluvium-Gley und Gley aus holozänen Abschwemmmassen,  
z. T. über Schwemmsedimenten verbreitet. Auf Erhebungen treten Parabraunerden  
aus würmzeitlichem Geschiebemergel auf. 
 
Generell der Hinweis, dass nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz 
(LBodSchAG) bei geplanten Vorhaben, die auf nicht versiegelte, nicht baulich veränderte 
oder unbebaute Flächen von mehr als 0,5 Hektar einwirken werden, ein Bodenschutzkon-
zept zur Gewährleistung des sparsamen, schonenden und haushälterischen Umgangs  
mit dem Boden im Rahmen der weiteren Vorhabenplanung bzw. -durchführung zu  
erstellen ist. Eine Erstellung des Bodenschutzkonzepts nach DIN 19639 wird dringend 
empfohlen. 
 
Ergänzend der Hinweis, dass nach der Moorkarte (BK50) die Planfläche teils in Nieder-
moor liegt. Daher wird empfohlen, die mögliche Betroffenheit von Moorböden durch das 
Planvorhaben zu prüfen und gegebenenfalls alternative Standorte auszuweisen. Moor- 
und Anmoorböden sind als klimarelevante Kohlenstoffspeicher sowie aufgrund ihrer 
Funktion als Archive der Natur- und Kulturgeschichte besonders schutzwürdig. 
Sollten alternative Standorte nicht möglich sein, wird dringend empfohlen, dass eine 
fachkundige bodenkundliche Begleitung der Baumaßnahmen erfolgt, um die Eingriffe  
und Zerstörung der vulnerablen Böden auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Das Plangebiet liegt am Rande eines prognostizierten Kies- und Sandvorkommens (mit 
der Vorkommensnr. L 8124/L 8126-30, Bearbeitungsstand: April 2002). Es ist in der vom 
LGRB landesweit digital erstellten Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württem-
berg 1 : 50 000 (KMR 50) dargestellt. Die dort veröffentlichten oberflächennahen Steine-
Erden-Rohstoffvorkommen werden nach landesweit einheitlichen Kriterien abgegrenzt  
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und bewertet. In der dazugehörigen Vorkommensbeschreibung werden die rohstoffgeolo-
gischen Gegebenheiten erläutert. 
 
Die Rohstoffvorkommen und die dazugehörigen Vorkommensbeschreibungen können 
über den LGRB-Geodatendienst (LGRB-Kartenviewer, http://maps.lgrb-
bw.de/?view=lgrb_kmr) visualisiert werden [Themen: „Rohstoffgeologie/Karte der minerali-
schen Rohstoffe 1 : 50 000 (KMR 50)/KMR 50: Rohstoffvorkommen“; Aufruf der Vorkom-
mensbeschreibung durch Nutzung des Info-Buttons beim Thema „KMR 50: Rohstoffvor-
kommen“]. 
 
Die Geodaten des Themenbereiches Rohstoffgeologie können als WMS-Dienst registrie-
rungs- und kostenfrei in die eigene GIS-Umgebung eingebunden werden 
(https://produkte.lgrb-bw.de/catalog/list/?wm_group_id=20000 und https://produkte.lgrb-
bw.de/docPool/WMS-Handout.pdf). Ergänzend wird auf die Ausführungen unter 
https://produkte.lgrb-bw.de/informationssysteme/neuigkeiten und die Hinweise in  
den LGRB-Nachrichten 07/2016 und 04/2018 verwiesen (https://www.lgrb-
bw.de/aktuell/lgrb_nachrichten/index_html?download_art_down=8). 
 
Es wird auf folgende Vorgabe hingewiesen: Bei den verfahrenspflichtigen Bauvorhaben 
nach § 3 Absatz 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) ist bei einer voraussicht-
lich anfallenden Menge von mehr als 500 Kubikmeter Erdaushub ein Abfallverwertungs-
konzept zu erstellen (siehe Schreiben des Ministeriums für Landesentwicklung und Woh-
nen, Baden-Württemberg „Hinweise zur Berücksichtigung des § 3 Abs. 4 LKreiWiG und 
des § 2 Abs. 3 LBodSchAG im baurechtlichen Verfahren“). Darin soll die wirtschaftliche 
Verwendbarkeit von überschüssigem Erdaushub für technische Bauwerke oder, ggf. nach 
Aufbereitung, als mineralischer Rohstoff geprüft werden („Erläuterungen und Hinweise des 
UM B.-W. zum Abfallverwertungskonzept nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG“). 
 
Gegen die Planung bestehen von rohstoffgeologischer Seite keine Einwendungen. 
 
 
Grundwasser 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffent-
licher Belange von Seiten der Landeshydrogeologie und –geothermie (Referat 94) keine 
fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches Übersichtsgutachten, Detailgutachten 
oder hydrogeologischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im  
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Aktuell findet im Plangebiet keine hydrogeologische Bearbeitung durch das LGRB statt. 
 
 
Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
  
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen Althohlräumen (bspw. 
Stollen, Bunker, unterirdische Keller) betroffen. 
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TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger 
 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die Erarbei-
tung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher 
Belange (TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um diesen Workflow 
effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu können, sind folgende Punkte 
zu beachten. 
 
 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nur digital 
bereitzustellen.  
 
Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in unser 
Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die Flächenabgrenzungen 
aus. Günstig ist das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich ist, können Sie uns die Daten auch 
im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen Geodaten- bzw. GIS-Format 
zusenden.  
 
Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. Größere 
Datensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln. Alternativ können wir alle zum Verfahren gehörenden 
Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 
 
Bei Flächennutzungsplanverfahren, welche die gesamte Fläche einer Gemeinde/VVG/GVV umfassen, 
benötigen wir zusätzlich den Kartenteil in Papierform. 
 
 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung 
deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungsänderungen). 
 
 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine erforderliche 
Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen 
über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB 
(Anhörung, Scoping, Erörterung), immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaub-
nisse, bau- und naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich halten, 
werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 
 
 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das Stichwort 
„TöB“ und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 
 
 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet.  
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6 Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologiedaten  

Für geologische Untersuchungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß § 8 Geologiedatengesetz 
(GeolDG) beim LGRB. Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen unter https://www.lgrb-
bw.de/geologiedaten/index_html?lang=1 zur Verfügung. 
 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 
 
Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der geo-
wissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 
 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr- bzw. Aufschlussdaten können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen 
werden: 

 Als Tabelle: https://www.lgrb-bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb  
 Als interaktive Karte: https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb  
 Als WMS-Dienst: https://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb 
 
 

B Geowissenschaftlicher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die Daten 
des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

 Als interaktive Karte: https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope   
 Als WMS-Dienst: https://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_geotope  
 
 

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen 
Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: https://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen  und im LGRB-
Kartenviewer visualisiert werden (https://maps.lgrb-bw.de).  
 
Unsere Tätigkeit als TöB – Beiträge des LGRB für die Raumordnung und Bauleitplanung – haben wir aktuell 
in der LGRB-Nachricht Nr. 2019/05 zusammengefasst und unter https://lgrb-
bw.de/download_pool/lgrbn_2019-05.pdf veröffentlicht. Sie interessieren sich für unsere LGRB-
Nachrichten? Abonnieren Sie unseren LGRB-Newsletter unter https://lgrb-bw.de/Newsletter/. 
 
 
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de gerne 
zur Verfügung.  
 
Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: 
https://lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf 

 

 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 

 



mailto:stadtplanung@bad-waldsee.de
mailto:jonathan.beer@sieberconsult.eu
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STELLUNGNAHME 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gewerbepark Wasserstall“ der Stadt Bad 
Waldsee liegt kein Wald im Sinne von § 2 LWaldG. Daher sind forstrechtliche Belange 
nicht direkt betroffen. Allerdings grenzt Wald im Sinne von § 2 LWaldG im Norden und 
Nordwesten an den Geltungsbereich des Bebauungsplans an, somit sind forst-rechtli-
che/-fachliche Belange indirekt betroffen. 
 
Laut Landesentwicklungsplan gehört die Stadt Bad Waldsee zum ländlichen Raum im 
engeren Sinne. Mit einem Waldanteil von 28,4% wies sie im landesweiten Vergleich 
ein deutlich niedrigeres Bewaldungsprozent auf (Landesdurchschnitt 37,8 %). 
Die Waldflächen sind teils in kommunalem und privaten Besitz. Die Bestände sind voll-
ständig als Erholungswald der Stufe 1b kartiert. Nordwestlich grenzt das gemäß § 30a 
LWaldG geschützte Waldbiotop (Nr. 8024327192 „FND-Pflanzen-Standort im Fron-
holz“) an. Die potentiellen Auswirkungen auf den Erholungswald und das Waldbiotop 
sind im Zuge des Bauleitplanverfahrens zu analysieren und in entsprechender Form 
dazustellen. Wir betonen, dass gemäß § 30a Abs. 3 Satz. 3 alle Handlungen, welche 
zu einer Beeinträchtigung oder erheblichen Beeinträchtigung des Waldbiotops führen, 
auszuschließen sind.  

 

 
Abbildung 1:voraussichtl. Geltungsbereiche des BPlans 
"Gewerbepark Wasserstall" mit ca. 21.87 ha 

Abbildung 2: kartierte Waldfunktionen (rot gestrichelt, 
Erholungswald St. 1b), gem. § 30a geschütztes Wald-
biotop („FND- Pflanzen-Standort im Fronholz“) 
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1) Waldabstand  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gewerbepark Wasserstall“ grenzt im Nor-
den und Nordwesten (vgl. Abbildung 2) unmittelbar an Wald an. Laut Luftbildauswer-
tungen handelt es sich dabei vor allem im Norden um nadelholzbetonte Bestände mit 
großen Oberhöhen. Es ist davon auszugehen, dass die Bäume mit zunehmendem Alter 
noch weiter an Höhe zunehmen werden. 

Nach § 4 Abs. 3 LBO müssen bauliche Anlagen mit Feuerstätten sowie Gebäude von 
Wäldern grundsätzlich einen Abstand von mindestens 30 m einhalten. Diese Waldab-
standsvorschrift konkretisiert das öffentliche Interesse an einer Gefahrenvermeidung 
für den Wald und insbesondere auch für die Gebäude sowie die sich dort aufhaltenden 
Menschen. Darüber hinaus soll sie die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des angren-
zenden Waldes gewährleisten.  
Ausnahmen können seitens der Baurechtsbehörde unter bestimmten Voraussetzun-
gen zugelassen werden. Nach unserem Kenntnisstand ist dies laut gefestigter Recht-
sprechung jedoch regelmäßig nur dann möglich, wenn eine atypische Gefahrensitua-
tion (z. B. Topographie, Mattwüchsigkeit) gegeben ist.  
Dies kann im vorliegenden Fall aus forstlicher Sicht, wie oben dargestellt, nicht bestä-
tigt werden. Vielmehr weisen die Bäume bereits heute entsprechend große Oberhöhen 
auf und zusätzlich fällt das Gelände in Richtung des geplanten Erweiterungsbereiches 
hin ab. Eine Unterschreitung des gesetzlich erforderlichen Waldabstands wäre damit 
grundsätzlich mit einer erhöhten Gefährdungssituation für die Gebäude und die sich 
darin aufhaltenden Menschen (z. B. Gefahr durch umstürzende Bäume) verbunden. 
Zudem hat dies für den angrenzenden Grundstücks- bzw. Waldeigentümer stets er-
höhte Aufwendungen zur Folge (u. a. angepasste Waldrandpflege, Verkehrssiche-
rungskontrollen/-maßnahmen).  
Auf Basis der vorgelegten Unterlagen ist zu berücksichtigen, dass bezüglich dem Sta-
tus quo der Bestandsgebäude zukünftig keine veränderte Sachlage zu erwarten ist. Für 
diese Gebäude besteht Bestandsschutz (tatbestandliche Ausnahme von der Waldab-
standsvorschrift, gemäß § 4 Abs. 3 S. 2 LBO).  
Wir betonen vor allem auch im Hinblick auf die rasch voranschreitenden Klimaverän-
derungen (u.a. Zunahme von Extremwetterereignissen), dass im Waldabstandsstreifen 
von 30 m wegen der erhöhten Gefahrenlage keine neuen Gebäude errichtet werden 
sollten.  
Die Lage der geplanten Baufenster ist entsprechend der geltenden Waldabstandsvor-
schriften nach § 4 Abs. 3 LBO auszurichten. Wir bitten zusätzlich, den einzuhaltenden 
Waldabstandsstreifen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich in den Bebauungsplan 
zu übernehmen. 
 
An dieser Stelle weisen wir bereits darauf hin, dass auf Basis der aktuellen Darstellun-
gen für die Herstellung des erforderlichen ggf. gewünschten Waldabstandes keine 



https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/8-01F.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/8-01F.pdf
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1. Belange der Raumordnung / Bauleitplanung 

 

Raumordnung – Einzelhandel 

Die Stadt Bad Waldsee beabsichtigt die 2. Erweiterung des Gewerbeparks Wasser-

stall sowie die 1. Änderung der 1. Erweiterung des Gewerbeparks Wasserstall sowie 

die Änderung des FNP im entsprechenden Bereich. Die Aufstellung des Bebauungs-

planes dient der Ausweisung von gewerblichen Bauflächen zur Deckung des Bedarfs 

von einzelnen Betrieben aus der näheren Umgebung. 

 

1. Bebauungsplan „1. Erweiterung Gewerbepark Wasserstall“ mit 1. Änderung 
des Bebauungsplans „Gewerbepark Wasserstall“ 

 

Als Art der baulichen Nutzung sollen Gewerbegebiete festgesetzt werden. Einzelhan-

delsbetriebe sind nur ausnahmsweise im Zuge eigener Produktion zulässig. Das Ent-

stehen einer an dieser Stelle unzulässigen Einzelhandelsagglomeration mit zentren-

relevanten Sortimenten wird dadurch erschwert. Die höhere Raumordnungsbehörde 

äußert gegen die Planung keine grundsätzlichen Bedenken, regt jedoch ergänzend 

an, zwecks deutlicher Unterordnung unter den Betrieb den in direktem Zusammen-

hang mit einem Gewerbe stehenden Handel vom Umfang her zu begrenzen (bspw. 

auf 10%), auch wenn in einem Gewerbegebiet Einzelhandelsgroßprojekte grundsätz-

lich unzulässig sind. 

 

2. Bebauungsplan „2. Erweiterung Gewerbepark Wasserstall“ 
 

Als Art der baulichen Nutzung sollen Gewerbegebiete festgesetzt werden. Einzelhan-

delsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten gemäß der Bad Waldseer Liste sind 

unzulässig, soweit es sich nicht um branchentypisches zentrenrelevantes Randsorti-

ment auf einer Verkaufsfläche von max. 10% der gesamten Verkaufsfläche handelt. 

Durch diese Festsetzung wird eine im Plangebiet unzulässige Einzelhandelsagglome-

ration mit zentrenrelevanten Sortimenten verhindert.  

 

Die höhere Raumordnungsbehörde äußert aus Sicht des Einzelhandels keine grund-

sätzlichen Bedenken, weist aber auf den zukünftigen Plansatz 2.7.2 G (1) der mittler-

weile als Satzung festgestellten Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Ober-

schwaben hin. Danach sollen auch Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht zentrenrele-

vanten Sortimenten vorrangig in städtebaulich integrierten Lagen ausgewiesen, er-
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richtet und erweitert werden (Vorbehaltsgebiete für nicht-zentrenrelevante Einzelhan-

delsgroßprojekte). Das Plangebiet befindet sich im Wesentlichen außerhalb des Vor-

behaltsgebiets. Auch wenn in einem Gewerbegebiet Einzelhandelsgroßprojekte 

grundsätzlich unzulässig sind, so ist doch aufgrund der Größe des Plangebiets das 

Entstehen einer Agglomeration mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten nicht auszu-

schließen. Zwar ist die Gesamtfortschreibung des Regionalplans Bodensee-Ober-

schwaben noch nicht vom zuständigen Ministerium genehmigt. Trotzdem ist im weite-

ren Verfahren eine Auseinandersetzung mit den zukünftigen Zielen und Grundsätzen 

im Rahmen der Abwägung erforderlich.  

 

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

 

Raumordnung – Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe 

Der Bebauungsplan „2. Erweiterung Gewerbepark Wasserstall“ liegt in einem Vor-

ranggebiet für Industrie und Gewerbe nach Plansatz 2.6.0 Z (1) und 2.6.1 Z (1) des 

Entwurfs zur Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben. In PS 

2.6.1 Z (2) ist für Bad Waldsee der Standort Wasserstall mit einer Fläche von 20,7 ha 

vorgesehen.  

 

Im Plangebiet sollen ausschließlich Gewerbegebiete als Art der baulichen Nutzung 

festgesetzt werden (keine Industriegebiete). In der noch zu erstellenden Begründung 

zum Bebauungsplan ist im Rahmen der Auseinandersetzung mit den o.g. Zielen der 

Raumordnung ausführlich darzulegen und zu begründen, warum keine Industriege-

biete festgesetzt werden sollen. 

 

Flächennutzungsplan: 

In der vorliegenden Beteiligung handelt es sich zwar auch um die frühzeitige Beteili-

gung im Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans, jedoch ist den Unterla-

gen noch kein FNP-Änderungsentwurf beigefügt. 

 

Der Bedarf an gewerblichen Bauflächen im geplanten Flächenausmaß ist in der Be-

gründung/den Begründungen zu den vorgesehenen Bauleitplänen ausführlich darzu-

legen und zu begründen. 
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2. Belange der Landwirtschaft 

 

Von der Planung sind landwirtschaftliche Belange betroffen, da durch die Planung ca. 

22 ha hochwertige landwirtschaftliche Flächen (Vorrangflur Stufe II) umgewidmet wer-

den und nicht mehr der produktiven Landwirtschaft zur Verfügung stehen, so dass 

grundsätzliche Bedenken gegenüber der Planung bestehen.  

 

Der Landkreis Ravensburg ist der viehstärkste Kreis in Baden-Württemberg, und dar-

über hinaus ist ein erheblicher Anteil (im Jahr 2018 mehr als 10%) der landesweiten 

ca. 1000 Biogasanlagen im Landkreis Ravensburg installiert. In Baden-Württemberg 

ist diese Situation im Kreis Ravensburg aufgrund der Kumulation einer stark über-

durchschnittlichen Viehdichte mit einer beträchtlichen Anzahl Biogasanlagen beson-

ders stark ausgeprägt, und vermutlich einzigartig. Aufgrund von kürzlich in Kraft ge-

tretenen umweltrechtlichen Regelungen (mehrfache Novellierung des Düngerechts) 

sowie einer anhaltenden Siedlungstätigkeit wird die Situation hinsichtlich einer äu-

ßerst knappen Flächenverfügbarkeit, welche mit für die Bewirtschafter negativen Aus-

wirkungen hinsichtlich Pacht- und Flächenpreisen einhergeht, noch weiter verschärft, 

so dass aus regional übergeordneter landwirtschaftlich fachlicher Sicht die Umwid-

mung hochwertiger landwirtschaftlicher Flächen in solchen Gemeinden, in denen eine 

entsprechende Flächenkonkurrenz zu erwarten ist, als besonders kritisch angesehen 

wird, und deswegen möglichst vermieden, bzw. nur im unbedingt erforderlichen Maße 

erfolgen sollte.  

 

Da Bad Waldsee sowie auch die umliegenden Gemeinden einen weit überdurch-

schnittlichen Viehbesatz (ungefähr doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt) auf-

weist, ist von einer entsprechenden Knappheit landwirtschaftlicher Flächen auszuge-

hen. Dementsprechend bestehen aus regional übergeordneter landwirtschaftlich fach-

licher Sicht grundsätzliche Bedenken gegenüber der vorgelegten Planung. Im Rah-

men einer erforderlichen Abwägung sind landwirtschaftliche Belange ordnungsgemäß 

zu berücksichtigen.  

 

Für naturschutzrechtlich ggfs. erforderliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind 

planextern keine weiteren hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen der Vorrangflur I 

und II in Anspruch zu nehmen. 
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Im Interesse der Verkehrssicherheit sind die straßenrechtlichen Belange der Sicherheit und Leichtigkeit 

des Verkehrs bei der Errichtung neuer Zufahrten wie auch bei einer Änderung des Nutzungsumfangs be-

reits bestehender Grundstückszufahrten bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu beachten. 

 

An der geplanten Ausfahrt sind die notwendigen Sichtbeziehungen durch die Überprüfung und Darstel-

lung der Sichtdreiecke nachzuweisen.  

 

Es gelten darüber hinaus die Vorgaben und Inhalte des § 10 StVO. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass bauliche Veränderungen an der Kreisstraße, einschließlich ihrer Neben-

anlagen, nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Straßenbauverwaltung als Träger der Straßenbaulast 

zulässig sind. 

 

Bei Maßnahmen, welche die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen können (z.B. Einge-

schränkte Ausfahrt-Sichtverhältnisse an neu geplanten Zufahrten oder im Fall von Nutzungsänderungen 

bereits bestehender Zufahrten zur übergeordneten Kreisstraße, Einschränkungen der Sichtverhältnisse 

oder des Straßenquerschnittes etc. ist die Zustimmung der örtlich zuständigen Verkehrskommission er-

forderlich. 
 

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit Anga-

be des Sachstands 

 

Das Radwegenetzkonzept des Landkreises Ravensburg ist betroffen: 

 

Begründung:  

Der Straßenabschnitt der K 8033 zwischen dem bereits vorhandenen Kreisverkehr beim GE Wasserstall 

und der Kreisgrenze bei Hifringen/Buch wird mit hoher Geschwindigkeit bei einem DTV von 2.277 kfz/24 

h (Verkehrszählung 2019) befahren.  
 

Im Radwegenetzkonzept 2015 ist dieser Streckenabschnitt als Nr. 159, Kategorie Netzlücke enthalten. 

Vorgeschlagen wurde die Markierung von beidseitigen Schutzstreifen in Anlehnung an das Modellvorha-

ben „Schutzstreifen außerorts“ da Kosten und Nutzen eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges in 

einem ungünstigen Verhältnis stehen würden. Benannter Modellversuch wurde inzwischen beendet. Eine 

Anlage von Schutzstreifen außerorts ist nicht zulässig.  

 

Aufgrund der ausgewiesenen Verkehrsstärke und hoher Geschwindigkeit gehen wir davon, dass bei der 

Neuaufstellung des Radwegenetzkonzeptes im Jahr 2023 auf diesem Streckenabschnitt ein straßenbeglei-

tender Geh- und Radweg enthalten ist. Daher bitten wir dies bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zu 
berücksichtigen.  

 

Parallel zum Fahrbahnrand der Kreisstraße soll ein ausreichend dimensionierter Flächenstreifen vorgese-

hen werden (Trennstreifen mit ggf. Platz für eine Entwässerungsmulde, Geh- und Radweg und Bankette) 

der in grundsätzlicher Weise über die Regelungen der straßenrechtlichen Anbauverbotszone für eine 

künftig erforderliche Ausbauabsicht gesichert werden soll.  

 

Darüber hinaus wird die Fläche in der Anbauverbotszone (parallel zum RGW als Raum für die Bauabwick-

lung, insbesondere die Lagerung von bautechnisch anfallendem Bodenmaterial in Zusammenhang mit 
dem Baubetrieb zum Bau eines Rad-/Gehweges benötigt (ggf. auch zwischen den geplanten Bäumen 

möglich). Am vorgesehenen bzw. erforderlichen Knotenpunkt zum Direktanschluss des neuen Plangebie-

tes bitten wir um Berücksichtigung von geeigneten Fußgänger-/Radfahrer-Querungsmöglichkeiten (Trop-
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fenausbildung, Trenninselmöglichkeiten, Schutz- und Aufenthaltsbereiche nach RadNetz-Musterlösungen 

BW).  

 

3. Bedenken und Anregungen  

 

1. Zufahrt / Erschließung 

Eine neue Zufahrt zur Erschließung des Plangebietes, die außerhalb der zur Erschließung bestimmten 

Teile der Kreisstraße liegt, kann ausnahmsweise zugelassen werden. 

 
Entsprechend der planerischen Darstellung wird (auch in Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Ravens-

burg) die Erschließung des Plangebietes über eine Linksabbiegespur befürwortet. Dies im Besonderen mit 

Blick auf die Verkehrsfunktion der Kreisstraße 8033 als überörtliche Verbindungsstraße und damit ggf. 

verbundener Beeinträchtigungen der Verkehrsfluss-Situation. Der Neubau der Linksabbiegespur erfolgt 

auf Veranlassung und Kostentragung durch den Antragsteller (Stadt Bad Waldsee) entsprechend der ak-

tuell gültigen, einschlägigen Richtlinien (RAL-Konform, Typ LA 3). Der Bau und die Unterhaltung der Links-

abbiegespur ist per gesonderter Vereinbarung zwischen dem Straßenbaulastträger und der Stadt Bad 

Waldsee zu regeln. 

 

Weitere unmittelbare Zufahrten oder Zugänge von der Kreisstraße können wegen der Beeinträchtigung 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht gestattet werden.  

 

In diesem Zusammenhang ist auch - wie vorgenannt bereist beschrieben - zur Gewährleistung bzw. Ver-

besserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der K8033 die bislang bereits bestehende 

(landwirtschaftliche) Hof-Zufahrt zur Erschließung des Flurstücks 624/4 zu schließen und künftig eine 

neue Zufahrtsmöglichkeit in Form einer sog. „Rückseitigen Erschließung“ über das Plangebiet zu schaffen. 

Diesbezüglich konkretisierte Angaben sind den Planunterlagen nicht zu entnehmen und nachzureichen. 

 

Hierdurch kann der straßenrechtlichen Verpflichtung, im Interesse der Verkehrssicherheit überall dort wo 

es sich ermöglichen lässt, Zugänge und Zufahrten zu anliegenden Grundstücken durch Schließung, Zu-
sammenlegung oder durch Schaffung rückwärtiger Erschließungsmöglichkeiten zu reduzieren, weiter 

Rechnung getragen werden. 

 

Eine künftig von der bislang landwirtschaftlichen Nutzung abweichende Nutzung der dortigen Hofzufahrt 

(Nutzungsänderung im Zufahrtsbereich) wird aus straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Sicht 

(auch in Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Ravensburg sehr kritisch erachtet. 

 

Ein allgemeines Zufahrtsverbot (Direktzufahrt zur Kreisstraße) gilt auch für die Bauzeit der Einzelbauvor-

haben. 

 
Das Zufahrtsverbot ist im Bebauungsplan einzutragen. 

 

2. Anschluss an die K 8033 

Zufahrten wie auch Linksabbiegespuren zur Kreisstraße sind frostsicher auszubauen, an die Höhenlage 

der Kreisstraße anzupassen und bituminös zu befestigen. Die Eckausrundungen des untergeordneten 

Anschlusses sowie die Gradiente sind gemäß den einschlägigen Richtlinien auszuführen. Eine entspre-

chende Planung ist dem Straßenbauamt vorab zur Prüfung vorzulegen. 

 

3. Sichtfelder 
An der neuen Einmündung in die K8033 sind folgende Sichtfelder erforderlich 
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A) Die Sichtfelder für den Kfz-Verkehr auf der Kreisstraße 8033 (Tiefe gemessen in der Achse der Zu-

fahrt, vom Fahrbahnrand der Landesstraße, Länge, parallel zur Straße, gemessen von der Achse der 

Zufahrt) müssen wie folgt bemessen werden. 

 

In beide Fahrtrichtungen: 

Tiefe:      3,00 m  

Länge:  200,00 m 

 

B) Darüber hinaus sind Sichtflächen für den aus der „neuen Zufahrt“ ausfahrenden Verkehrsteilnehmer 
für den dortigen (geplanten) Rad-/Gehweg freizuhalten. 

Diese Sichtflächen (Tiefe gemessen in der Achse der Zufahrt, von der Mitte des Rad-/Gehweges der 

Kreisstraße, Länge, parallel zur Straße, gemessen von der Achse der Zufahrt) müssen wie folgt bemes-

sen werden. 

 

In beide Fahrtrichtungen: 

Tiefe:    3,00 m 

Länge:  30,00 m 

 

Die Sichtfelder sind auf Dauer von jeglichen Sichtbehinderungen zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe über 
Fahrbahnoberkante freizuhalten. Die freizuhaltenden Sichtfelder sind im Bebauungsplan darzustellen und 

als nicht überbaubare Fläche einzutragen. 

  

Hiervon abweichende Sichtfelder wie auch Maßnahmen, welche die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-

kehrs beeinträchtigen können (z.B. Zufahrten, Einschränkungen der Sichtverhältnisse oder des Straßen-

querschnittes, etc.) bedürfen der Beurteilung bzw. der Zustimmung der örtlich zuständigen Verkehrs-

kommission. 

 

4. Baugrenzen 

Das straßenrechtliche Anbauverbot entlang der K8033 beträgt 15 m (gemessen vom bituminösen befes-
tigten Fahrbahnrand der Kreisstraße). Diese Flächen können in Verbindung mit Grünflächen genutzt wer-

den. Die Baugrenzen sind im Bebauungsplan einzutragen. 

 

5. Entwässerung 

Abwasser und Oberflächenwasser aus dem Plangebiet darf den Anlagen der Kreisstraßen nicht zugeleitet 

werden. Es ist innerhalb des Baugebietes zu sammeln und gesondert abzuführen. 

Die vorhandene ordnungsgemäße Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers der Kreisstraße ist zu 

gewährleisten.  

 

6. Bepflanzung 
Die Sichtfelder an der Einmündung der Zufahrt in die Kreisstraße müssen von Bepflanzungen freigehalten 

werden (siehe 3.). 

Bei jeglicher Neuanpflanzung von Bäumen außerhalb der Ortstafel ist ein Mindestabstand von 7,50 m 

plus Zuschlag für abfallende Böschung nach RPS zum befestigten Fahrbahnrand der K 8033 einzuhalten. 

 

7. Versorgungs- und Abwasserleitungen 

Sofern für die Einlegung von Versorgungs- und Abwasserleitungen Flächen der Kreisstraßen in Anspruch 

genommen werden müssen, ist vom Gesuchsteller ein gesonderter Antrag auf Abschluss eines Nutzungs-

vertrages - belegt mit Lageplan und evtl. Längsschnitt - beim Straßenamt einzureichen. 
 

8. Werbeanlagen allgemein 

Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt sind 

Werbeanlagen nach § 22 Abs. 5 StrG BW straßenrechtlich zu beurteilen.  











ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE BAULEITPLANUNG   
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Abwasser 

Die Neuerschließung des Gebietes muss nach derzeitigen wassergesetzlichen Vorgaben über ein modifizier-
tes System erfolgen (getrennte Ableitung von Niederschlagswasser und Schmutzwasser), wenn dies schadlos 
und mit einem verhältnismäßigen Aufwand möglich ist, § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Das 
Schmutzwasser muss der Sammelkläranlage zugeführt werden, § 46 Abs. 1 Wassergesetz (WG). Das Regen-
wasser kann versickert bzw. in einen Vorfluter eingeleitet werden, § 55 Abs. 2 WHG. 

Versickerung 

Die Dimensionierung und Gestaltung einer Sickeranlage ist der DWA-A 138 zu entnehmen. Die Versickerung 
hat über eine mind. 30 cm mächtige Bodenschicht zu erfolgen. Der Einbau einer Zisterne entbindet nicht vom 
Bau einer Sickeranlage. Es spricht jedoch nichts gegen den Einbau einer Zisterne mit Überlauf in eine Versi-
ckerungsanlage. 

Für die Entwässerungskonzeption ist eine Aussage über die Untergrundbeschaffenheit (Bodendurchlässig-
keit, Altlasten, Flurabstand) erforderlich, z.B. durch ein Bodengutachten. 

Einleitung in einen Vorfluter 

Wird das Niederschlagswasser in einen Vorfluter eingeleitet, so muss eine Retention (vorübergehende Spei-
cherung von Regenwasser um die Abflussspitzen zu verringern) gemäß DWA-A 117 dimensioniert und erstellt 
werden. Das Volumen kann auch über den vereinfachten Ansatz 3 m³ / 100 m² Ared ermittelt werden, Ver-
ordnung über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser. 

Im Bebauungsplan (planungsrechtliche Festsetzung und Hinweise bzw. in der örtlichen Bauvorschrift) muss 
eine eindeutige und verbindliche Regelung zur Entwässerungssystematik aufgenommen werden. Es muss 
klar vorgegeben sein, wie Schmutzwasser und wie Niederschlagswasser – auch von privaten Flächen - besei-
tigt wird. Werden zur abwassertechnischen Erschließung des Gebietes öffentliche Anlagen erforderlich, müs-
sen diese im Benehmen mit der Wasserbehörde hergestellt werden. Die notwendigen Planunterlagen sind 
ggf. rechtzeitig vorzulegen, § 48 WG. 

Auf Flächen deren Niederschlagswasser über die Regenwasserkanalisation geleitet wird, darf kein Abwasser 
im Sinne von verunreinigtem Wasser anfallen. Entsprechende Arbeiten wie z.B. Autowäsche, Reinigungsar-
beiten, sind nicht zulässig, § 55 Abs. 1 WHG.  

Drainagen sind nur zulässig, wenn kein Grundwasser abgesenkt wird (§ 9 WHG) und der Ablauf der Drainage 
in ein oberirdisches Gewässer einleitet. Andere Drainagen sind nicht zulässig, § 3 Abwasserverordnung. Ist 
die modifizierte Entwässerung nicht mit verhältnismäßigem Aufwand möglich (z.B. kein Vorfluter, kein si-
ckerfähiger Untergrund), so muss ein Nachweis der Unverhältnismäßigkeit geführt werden, § 55 Abs. 1 WHG. 
Nicht beschichtete Metalldächer aus Kupfer, Zink, Blei erhöhen den Gehalt der Schwermetalle im Dachflä-
chenabfluss. Deshalb sind diese in Baugebieten mit Versickerung zu vermeiden. 

Leitfaden: Naturverträgliche Regenwasserbewirtschaftung, DWA-A 138.  

Die Versickerung von Metalldächern bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die beim Landratsamt, Untere 
Wasserbehörde zu beantragen ist. Dachinstallationen, wie Verwahrungen, Dachrinnen u. Fallrohre aus 
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Kupfer, Zink, Titan-Zink und Blei erhöhen den Metallgehalt im Niederschlagswasser, und sollten aus Gründen 
des Gewässerschutzes deshalb vermieden werden. Es wird empfohlen die alternativen Materialien aufzufüh-
ren: Aluminium, beschichtetes Zink, oder Edelstahl und Kunststoffteile. 

Gewerblicher Bereich 

Die Versickerung bzw. Einleitung des Niederschlagswassers von Dach- und Hofflächen von Gewerbetrieben 
bedarf in der Regel einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Dies ist mit dem Landratsamt abzuklären. Es muss 
überprüft werden, ob eine Vorbehandlung des Niederschlagswassers erforderlich ist. (Verordnung über die 
dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser.) Betriebe, bei denen belastetes Niederschlagswasser an-
fällt, dürfen nur angesiedelt werden, wenn die schadlose Beseitigung gewährleistet ist, z.B. durch ausrei-
chend dimensionierte MW/SW-Leitungen. 

Hinweis 

Bei der Bemessung der Schmutzwasserkanalisation ist eine Reserve für belastetes Niederschlagswasser von 
Gewerbebetrieben mit einzuplanen. Es darf nur unbelastetes Niederschlagswasser versickert oder eingelei-
tet werden 

Grundwasser 

Wasserversorgung § 1 Abs. 6 Ziff. 8 e Baugesetzbuch (BauGB) 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans sind die Belange der Wasserversorgung zu berücksichtigen. Diese 
sind dann hinreichend berücksichtigt, wenn die Gebäude an eine auf Dauer gesicherte, einwandfreie öffent-
liche Wasserversorgung angeschlossen werden. In der Begründung zum Bebauungsplan ist die wasserversor-
gungstechnische Erschließung des Baugebietes kurz darzustellen. 

Grundwasserschutz § 1 Abs. 5 BauGB 

Die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. 

Wegen der überragenden Bedeutung der Ressource Grundwasser als eine wesentliche Lebensgrundlage sind 
Eingriffe in den Grundwasserhaushalt beim Bauen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Um gesicherte Erkennt-
nisse über die Grundwassersituation zu erhalten, empfehlen wir vorab in grundwassernahen Bereichen (Ta-
lauen, Quellbereiche usw.) Baugrunderkundungen mittels verpegelten Erdaufschlussbohrungen durchzufüh-
ren. Bei der Beurteilung der Grundwasserstände ist der Schwankungsbereich des Grundwassers zu berück-
sichtigen. 

Falls Grundwasserbenutzungen (Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten, Ableiten, Aufstauen, Absenken 
und Umleiten von Grundwasser) notwendig werden, ist die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt an-
zuwenden, um eine Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner 
Eigenschaften zu vermeiden.  

Drainagen im Grundwasserbereich, sowie Sickerschächte sind grundsätzlich nicht zulässig. Um in kritischen 
Bereichen Schadensfällen vorzubeugen, ist zu prüfen, ob nicht auf Untergeschosse verzichtet werden kann. 
Wenn nicht, wird empfohlen, die im Grundwasserbereich zu liegen kommenden Baukörper wasserdicht und 
auftriebssicher herzustellen. 

Die im Grundwasserbereich eingebrachten Materialien dürfen keine schädlichen auslaugbaren Beimischun-
gen enthalten. 
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Wir bitten im Bebauungsplan folgende Hinweise aufzunehmen: 

Grundwasserbenutzungen bedürfen in der Regel einer wasserrechtlichen Erlaubnis gem. §§ 8, 9, 10 WHG. 
Diese ist bei der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Ravensburg zu beantragen. Die für das Erlaub-
nisverfahren notwendigen Antragsunterlagen müssen nach § 86 Abs. 2 WG von einem hierzu befähigten 
Sachverständigen gefertigt und unterzeichnet werden. Ein Formblatt über die notwendigen Unterlagen ist 
bei der Unteren Wasserbehörde erhältlich.  

Eine Erlaubnis für das Zutagefördern und Zutageleiten von Grundwasser zur Trockenhaltung einer Baugrube 
kann grundsätzlich nur vorübergehend erteilt werden. 

Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser sowie Erdaufschlüsse aller Art hat der Unternehmer 
gem. § 49 Abs. 2 WHG in Verbindung mit § 43 WG bei der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes un-
verzüglich anzuzeigen. Die Untere Wasserbehörde trifft die erforderlichen Anordnungen 
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Oberflächenwasserabfluss, §§ 6, 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie § 12 Wassergesetz (WG) 

Durch die Neuversiegelung von Flächen wird der Oberflächenwasserabfluss verstärkt. Im Grundsatz ist darauf 
hinzuwirken, dass die künftige Höhe des Niederschlagswasserabflusses aus dem Plangebiet nicht höher ist 
als vor der Bebauung aus dem natürlichen Einzugsgebiet. Bauliche Entwicklungen sollen grundsätzlich so er-
folgen, dass eine Verschärfung der Hochwassergefahr nicht zu befürchten ist.  

Grundsätzlich sind innerhalb des überplanten Gebiets Maßnahmen zur Reduzierung bzw. zur Verlangsamung 
des Oberflächenwasserabflusses vorzusehen. Die Schaffung von Versickerungsflächen bzw. die Errichtung 
von Rückhalteräumen sind Möglichkeiten, innerhalb von Baugebieten den zusätzlichen Regenwasseranfall zu 
drosseln.  

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist eine überschlägige Prüfung der möglichen Auswirkungen der zu-
sätzlichen Einleitungsmengen aus den neu versiegelten Flächen in das jeweilige Gewässer vorzunehmen und 
eine positive Prognose über die verträgliche, schadlose Ableitung der Niederschlagswassermengen (Drossel- 
und insbesondere Notentlastungsmengen) aufzuzeigen. 

Die Details sind im Rahmen der abwassertechnischen Erschließungsplanung nachzuweisen. 

Gewässerrandstreifen, § 29 WG, § 38 WHG 

Nach § 29 Abs. 1 WG ist der Gewässerrandstreifen im Innenbereich gemessen ab Gewässerböschungsober-
kante 5 Meter breit, im Außenbereich 10 Meter. 

Der Gewässerrandstreifen bemisst sich bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab der Bö-
schungsoberkante. Fehlt eine Böschungsoberkante, bemisst sich der Gewässerrandstreifen ab der Linie des 
Mittelwasserstandes nach § 5 Abs. 3 WG. Verdolte Gewässerabschnitte, besitzen keinen Gewässerrandstrei-
fen. Der Gewässerrandstreifen ist nachrichtlich zu übernehmen, § 9 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) bzw. § 5 
Abs. 4 BauGB. 

Im Gewässerrandstreifen ist nach § 38 WHG i.V.m. mit § 29 Abs. 3 Nr. 2 WG die Neuerrichtung von baulichen 
und sonstigen Anlagen grundsätzlich verboten. Zu den sonstigen Anlagen zählen z.B. auch baugenehmigungs-
freie Vorhaben wie Mauern, feste Zäune, Verkehrsflächen/Wegebefestigungen aller Art, z.B. durch Befesti-
gungen des Bodens in Form von Platten, bekiesten oder bituminösen Geh- oder Fahrwegen, Parkplätze o.ä., 
Auffüllungen/Abgrabungen, Gartenhütten, Überdachungen, Stellplätze, Lagerplätze, Kompostanlagen, Nie-
derschlagsretention-/oder Sickermulden, usw. 

Belange des Hochwasserschutzes, §§ 76 -78 c WHG 

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete (HQ100) §§ 76 und 78 WHG 
Entsprechend der wasserrechtlichen Bestimmungen gelten, ohne dass es einer weiteren Festsetzung bedarf, 
Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, als Überschwem-
mungsgebiete (§ 65 Abs.1 Wassergesetz (WG) i.V. m § 76 u. 78 WHG). 
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Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich:  

Für festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Außenbereich gelten die Verbote des § 78 Abs. 1 WHG. So ist 
es u.a. untersagt, auf diesen Flächen neue Baugebiete in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen auszuwei-
sen (§ 78 Abs. 1 Nr. 1 WHG). Ein neues Baugebiet liegt vor, wenn die erstmalige Bebauung einer Fläche durch 
eine Bauleitplanung ermöglich wird. Dies ist in jedem Fall gegeben, wenn eine Überplanung des Außenbe-
reichs erfolgt. 

Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen nach § 30 Abs. 1 u. 3 oder 34 BauGB: 
 
Nach § 78 Abs.3 WHG hat die Gemeinde in festgesetzten Überschwemmungsgebieten bei der Aufstellung, 
Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen für die Gebiete, die nach § 30 Absatz 1 und 2 oder § 34 des 
Baugesetzbuches zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches insbesondere 
zu berücksichtigen: 
 
1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, 

2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und 

3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 

In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den 
§§ 30, 33, 34 und 35 BauGB untersagt (§ 78 Abs.4 WHG).  

Die zuständige Behörde kann abweichend die Errichtung oder Erweiterung einer baulichen Anlage im Einzel-
fall genehmigen, wenn die Voraussetzungen nach § 78 Abs. 5 WHG vorliegen. 

Risikogebiete (HQextrem) § 78 b WHG 

Für „Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten“ gilt entsprechend § 78 b Abs.1 Nr.1. WHG, 
dass bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen insbesondere der Schutz von Leben 
und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 BauGB zu 
berücksichtigen sind. 

Nachrichtliche Übernahme 

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete (HQ100) und Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebie-
ten (HQextrem) sind nachrichtlich im Bebauungsplan zu übernehmen. 
Auf die neuen Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 (1) Nr. 16 BauGB wird im Besonderen hingewiesen. 

Heizölverbraucheranlagen § 78 c WHG 

Nach § 78 c Abs. 2 WHG ist die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in Gebieten nach § 78 b Abs. 1 
Satz 1 WHG (HQextrem) verboten, wenn andere weniger wassergefährdende Energieträger zu wirtschaftlich 
vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen oder die Anlage nicht hochwassersicher errichtet werden kann. Es 
wird empfohlen, hierzu einen Hinweis aufzunehmen. 

Die Broschüre „Strategie zur Minderung von Hochwasserrisiken in Baden-Württemberg“, ist im Internet mit 
einem umfassenden Informationsportal veröffentlicht http://www.hochwasserbw.de . Weitere Hinweise für 
die hochwassergerechte Bauleitplanung finden Sie hier: https://www.hochwasser.baden-wuerttem-
berg.de/bauleitplanung 
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Wir verweisen auf die Kompaktinformation „Städtebau und Bauleitplanung bei Hochwasserrisiken und in 
Überschwemmungsgebieten“. 

Starkregen § 1 Abs. 6 BauGB u. § 37 WHG 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind mögliche Überflutungen infolge Starkregenereignissen zu berück-
sichtigen. Aus verschiedenen Gründen, z.B. Oberflächenabflüssen an Hanglagen, aus Außeneinzugsgebieten 
etc., kann es bei Starkregen zu wild abfließendem Wasser kommen.  

Weiterführenden Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Ministeriums für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg: https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/schutz-
natuerlicher-lebensgrundlagen/wasser/starkregen/ 
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Kabelschutzanweisung 

Anweisung zum Schutze unterirdischer Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom bei Arbeiten 

Anderer 

Bearbeitet und Herausgegeben von der Telekom Deutschland GmbH 

Telekommunikationslinien als  Bestandteil des Telekommunikationsnetzes der Telekom Deutschland GmbH 
sind alle unter- oder oberirdisch geführte Telekommunikationskabelanlagen, einschließlich ihrer zugehörigen 
Schalt- und Verzweigungseinrichtungen, Masten und Unterstützungen, Kabelschächte und Kabelkanalrohre, 
sowie weitere technische Einrichtungen, die für das Erbringen von öffentlich zugänglichen 
Telekommunikationsdiensten erforderlich sind (§ 3 Nr. 26 TKG).  
Unterirdisch verlegte Telekommunikationslinien können bei Arbeiten, die in ihrer Nähe am oder im Erdreich 
durchgeführt werden, leicht beschädigt werden. Durch solche Beschädigungen wird der für die Öffentlichkeit 
wichtige Telekommunikationsdienst der Telekom Deutschland GmbH erheblich gestört. Beschädigungen an 
Telekommunikationslinien sind nach Maßgabe der § 317 StGB strafbar, und zwar auch dann, wenn sie 
fahrlässig begangen werden. Außerdem ist derjenige, der für die Beschädigung verantwortlich ist, der Telekom 
Deutschland GmbH zum Schadensersatz verpflichtet. Es liegt daher im Interesse aller, die solche Arbeiten 
durchführen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und dabei insbesondere Folgendes genau zu beachten, um 
Beschädigungen zu verhüten. 

1. Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdreich, insbesondere bei Aufgrabungen, Pflasterungen, Bohrungen,
Baggerarbeiten, Grabenreinigungsarbeiten, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfählen, Bohrern
und Dornen, besteht immer die Gefahr, dass Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH
beschädigt werden.

2. Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH werden nicht nur in oder an öffentlichen Wegen,
sondern auch durch private Grundstücke (z.B. Felder, Wiesen, Waldstücke) geführt. Die
Telekommunikationslinien werden gewöhnlich auf einer Grabensohle (Verlegetiefe VT))
von 60 cm (in Einzelfällen 40 cm) bis 100 cm ausgelegt; im Trenchingverfahren (s. Seite 5)
eingebrachte Anlagen haben eine Überdeckung (Übd) von mindestens 6 cm.
Beim Trenching werden durch Säge- oder Frästechnik verschieden breite und tiefe
Schlitze bzw. Gräben direkt in Böden, Asphalt und Beton eingebracht, in welche Rohre
mit Glasfaserkabeln eingelegt werden.
Eine abweichende Tiefenlage ist bei Telekommunikationslinien wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge
nachträglicher Veränderung der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich.
Kabel können in Röhren eingezogen, mit Schutzhauben aus Ton, mit Mauersteinen o.ä. abgedeckt, durch
Trassenwarnband aus Kunststoff, durch elektronische Markierer gekennzeichnet oder frei im Erdreich verlegt
sein. Röhren, Abdeckungen und Trassenwarnband aus Kunststoff schützen die Telekommunikationslinien
jedoch nicht gegen mechanische Beschädigungen. Sie sollen lediglich den Aufgrabenden auf das
Vorhandensein von Telekommunikationslinien aufmerksam machen (Warnschutz).
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Bei Beschädigung von Telekommunikationslinien 1 der Telekom Deutschland GmbH, kann Lebensgefahr für 
damit in Berührung kommende Personen bestehen.  
 

Von unbeschädigten Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH mit isolierender 

Außenhülle gehen auf der Trasse keine Gefahren aus.   

 
Von Erdern und erdfühlig verlegten Kabeln (Kabel mit metallischem Außenmantel) können insbesondere bei 
Gewitter Gefahren ausgehen. Gem. DIN VDE 0105 Teil 100, Abschnitt 6.1.2 Wetterbedingungen, sollen bei 
Gewitter die Arbeiten an diesen Anlagen eingestellt werden. 
 

Glasfaserkabel sind auf der Kabelaußenhülle mit einem  gekennzeichnet. Hier kann es bei einem 
direkten Hineinblicken in den Lichtwellenleiter zu einer Schädigung des Auges kommen.  Bei Beschädigung 
von Telekommunikationslinien gilt immer: 
Alle Arbeiter müssen sich aus dem Gefahrenbereich der Kabelbeschädigung entfernen. Die Telekom 
Deutschland GmbH ist unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu benachrichtigen, damit der Schaden 
behoben werden kann.  
 
3. Vor der Aufnahme von Arbeiten am oder im Erdreich der unter Ziffer 1 bezeichneten Art ist deshalb 
entweder über das Internet unter der Adresse https://trassenauskunftkabel.telekom.de oder bei der für das 
Leitungsnetz zuständigen Niederlassung (Telekontakt: 0800/3301000) festzustellen, ob und wo in der Nähe 
der Arbeitsstelle Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH liegen, die durch die Arbeiten 
gefährdet werden können. 
 
Teilweise sind Telekommunikationslinien metallfrei ausgeführt und mit elektronischen Markierern 
gekennzeichnet. Diese Markierer (Frequenzen der passiven Schwingkreise gemäß 3M-Industriestandard 
101,4 kHz) sind im Lageplan mit             dargestellt und mit geeigneten marktüblichen Ortungsgeräten sicher zu 
lokalisieren. 
 
4. Sind Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH  vorhanden, so ist die Aufnahme der 
Arbeiten der zuständigen Niederlassung rechtzeitig vorher schriftlich, in eiligen Fällen telefonisch voraus, 
mitzuteilen, damit - wenn nötig, durch Beauftragte an Ort und Stelle - nähere Hinweise über deren Lage gegeben 
werden können.  
 
5. Jede unbeabsichtigte Freilegung bzw. Beschädigung von Telekommunikationslinien der Telekom 
Deutschland GmbH ist der zuständigen Niederlassung unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu melden. 
Ist ein direkter Ansprechpartner nicht bekannt, so kann eine Schadensmeldung über die App „Trassen 
Defender“ (erhältlich im Google Playstore und Apple Store), https://trassenauskunftkabel.telekom.de 
„Kabelschaden melden“ oder unter 0800/3301000 gemeldet werden. 
 
Freigelegte Telekommunikationslinien sind zu sichern und vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. Die 
Erdarbeiten sind an Stellen mit freigelegten Kabeln bis zum Eintreffen des Beauftragten der Telekom 
Deutschland GmbH einzustellen. 
 
6. Bei Arbeiten in der Nähe von unterirdischen Telekommunikationslinien dürfen spitze oder scharfe Werkzeuge 
(Bohrer, Spitzhacke, Spaten, Stoßeisen) nur so gehandhabt werden, dass sie höchstens bis zu einer Tiefe von 
10 cm über der Telekommunikationslinie in das Erdreich eindringen. Für die weiteren Arbeiten sind stumpfe 
Geräte, wie Schaufeln usw., zu verwenden, die möglichst waagerecht zu führen und vorsichtig zu handhaben 
sind. Spitze Geräte (Dorne, Schnurpfähle) dürfen oberhalb von Telekommunikationslinien nur eingetrieben 

 
1 Betrieben werden u.a.: 

-Telekomkabel (Kupferkabel und Glasfaserkabel) 

- Telekomkabel mit Fernspeisestromkreisen 

- Kabel (Energiekabel), die abgesetzte Technik mit Energie versorgen  

 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
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werden, wenn sie mit einem fest angebrachten Teller oder Querriegel versehen sind, um ein zu tiefes Eindringen 
zu verhindern und damit eine Beschädigung der Telekommunikationslinien sicher auszuschließen. Da mit 
Ausweichungen der Lage oder mit breiteren Kabelrohrverbänden gerechnet werden muss, sind die gleichen 
Verhaltensmaßnahmen auch in einer Breite bis zu 50 cm rechts und links der Telekommunikationslinie zu 
beachten. Bei der Anwendung maschineller Baugeräte in der Nähe von Telekommunikationslinien ist ein 
solcher Abstand zu wahren, dass eine Beschädigung der Telekommunikationslinie ausgeschlossen ist. Ist die 
Lage oder die Tiefenlage nicht bekannt, so ist besondere Vorsicht geboten. Gegebenenfalls muss der Verlauf 
der Telekommunikationslinie durch in vorsichtiger Arbeit herzustellender Querschläge ermittelt werden. 
 
7. In Gräben, in denen Kabel freigelegt worden sind, ist die Erde zunächst nur bis in die Höhe des Kabelauflagers 
einzufüllen und fest zu stampfen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Auflager des Kabels glatt und steinfrei ist. 
Sodann ist auf das Kabel eine 10 cm hohe Schicht loser, steinfreier Erde aufzubringen und mit Stampfen 
fortzufahren, und zwar zunächst sehr vorsichtig mittels hölzerner Flachstampfer. Falls sich der Bodenaushub 
zum Wiedereinfüllen nicht eignet, ist Sand einzubauen. Durch Feststampfen steinigen Bodens unmittelbar über 
dem Kabel kann dieses leicht beschädigt werden. 
 
8. Bei der Reinigung von Wasserdurchlässen, um die Telekommunikationslinien herumgeführt sind, sind die 
Geräte so vorsichtig zu handhaben, dass die Telekommunikationslinien nicht beschädigt werden. 
 
9. Jede Erdarbeiten ausführende Person oder Firma ist verpflichtet, alle gebotene Sorgfalt aufzuwenden. 
Insbesondere müssen Hilfskräfte genauestens an- und eingewiesen werden, um der bei Erdarbeiten immer 
bestehenden Gefahr einer Beschädigung von Telekommunikationslinien zu begegnen. Nur so kann sie 
verhindern, dass sie zum Schadenersatz herangezogen wird. 
 
10. Die Anwesenheit eines Beauftragten der Telekom Deutschland GmbH an der Aufgrabungsstelle hat keinen 
Einfluss auf die Verantwortlichkeit des Aufgrabenden in Bezug auf die von der Person verursachten Schäden 
an Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH. Der Beauftragte der Telekom Deutschland 
GmbH hat keine Anweisungsbefugnis gegenüber den Arbeitskräften der die Aufgrabung durchführenden 
Firma. 
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erläuterungen der zeichen und abKürzungen in den lage-

plänen der teleKom deutschland gmbh 

Bearbeitet und Herausgegeben von der Telekom Deutschland GmbH Stand: 01.05.2020 

    

 Kabelrohrtrasse mit mindestens einem Rohr  
 Kabeltrasse alle Kabel erdverlegt 
 Kabeltrasse oberirdisch verlegt 
  
  
 Betriebsgebäude 
  
 Kabelrohrverband aus 2 x 3 Kabelkanalrohren (KKR -Außendurchmesser 110 mm) 
 Kabelschacht mit 2 Einstiegsöffnungen 
 Kabelschacht mit 1 Einstiegsöffnung 
  
 Kabelkanal aus Kabelkanalformstein (KKF) mit 2 Zugöffnungen 
  
 Abzweigkasten mit Erdkabel zum Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) im Gebäude 
  
 Querschnittsbild der in einer Trasse verlaufenden Telekommunikationsanlage: 
                                        40      7x12 hier: 2 Erdkabel und 4 Kunststoffrohre (Außendurchmesser 40 mm) und ein SNRV 7x12 
  
  
                               0,4 Übd hier: 3 Betonformsteine und 1 Stahlhalbrohr doppelt mit einer Überdeckung (Übd) von 0,4m 
  
  
 Rohr-Unterbrechungsstelle 
  
 Im Erdreich verbliebener Teil eines aufgegebenen Kabelschachtes mit nicht im Betrieb 

befindlichen vorhandenen Erdkabel und aufgegebener vorhandener Verbindungsstelle 
  

Mit Halbrohren bzw. Schraubklemmfitting überbrückte Rohr-Unterbrechungsstelle 
  
 Abzweigkasten / Unterflurbehälter mit unbelegter Kabelkanal-Hauszuführung 
  
 Kabelschacht, verschlossen / Kabelschacht, verschlossen und elektronisch geschützt 
  
 Kabelverzweiger / Gf-Netzverteiler / Einspeisepunkt 230VAC / Abgesetzte EVs-Gruppe 
  
 Rohrende, Beginn der Erdkabelverlegung 
  
 Abzweigmuffe mit Erdkabel zum Telefonhäuschen, -zelle, -haube, -säule, Telestation 
  
 Unmittelbar im Erdreich ausgelegtes Telekom-Kabel; abgedeckt 
 - mit Mauerziegel oder Abdeckplatten, (kann auch doppelt abgedeckt sein) 
  
 - mit Kabelabdeckhauben 
  
 - zwei Kabel mit Trassenwarnband  
  
                 6,5 2 Kabelschutzrohre aus Kunststoff, Stahl, verzinktem Stahl oder Beton; 
 ab der Strichlinie in Pfeilrichtung 6,5 m lang 
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                              Kabelmarke (aus Kunststoff) oder Kabelmerkstein (aus Beton) 
    

Kabelmarke mit elektronischem Markierer 
  
 elektronischer Markierer ohne Kabelmarke (unterirdisch verlegt) 
  
  
 Kennzeichnung der Einmessachse durch eine Strichlinie, auf die alle Abstand-Maße 
                         4     5     6 zum Kabelverband (Kabel Nr. 4 bis 6) bezogen sind. 
  
 oder Hinweis auf Gefährdung durch Fernspeisung, soweit der Grenzwert nach VDE 800, Teil 3 

überschritten wird und Ortsspeisung mit 230 V(AC)/400V(DC) 
  

                                           SL Schirmleiter über Erdkabel 
  
  
 - Fremdes Starkstromkabel / fremdes Fernmeldekabel (+Text) 
  
+  +   +  + - Rohrleitung für flüssige oder gasförmige Stoffe (Gas, Wasser, Erdöl, Fernheizung) 
  
 Erder aus Kupferseil / verzinktem Stahldraht als Oberflächenerder 
  
 Oberflächenerder mit abschließendem Tiefenerder (Erdungsstab) 
  
                                    Korr Meßp Korrosionsschutzseinrichtung / Potentialmess- oder -abgleichpunkt in EVz-Säule 
  
                                    EMP Erdkabelmesspunkt 
  
 über Stichkabel angeschlossene Wannenmuffe mit ZWR in direkter Nähe an einer Muffe / BK-

Verstärkergehäuse 
  
 Muffe mit über Stichkabel angeschlossener Wannenmuffe mit ZWR in >2m Entfernung zu einer 

VS 
  
    
 M Mast, Beginn der Luftkabelverlegung  
  
  
 Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) Kupfer 

  # Glasfaser-Abschlusspunkt (Gf-AP) 

  

 Kabel mit Verlegepflug eingepflügt 

 Rohr mit Verlegepflug eingepflügt 

 Rohr mit Spülbohrverfahren eingebracht 

 Rohr mit Bodenverdrängung eingebracht 

 Rohr/SNRV mit Nanotrenching eingebracht.  

 Rohr/SNRV mit Mikrotrenching eingebracht. 

 Rohr/SNRV mit Minitrenching eingebracht. 

 Rohr/SNRV mit Makro-/ Löffeltrenching eingebracht. 

 

Telekommunikationslinien werden als Einstrichdarstellung im Lageplan dargestellt. Der tatsächliche Umfang 
der Anlage ist der Querschnittsdarstellung zu entnehmen. 
 

T DP BP 

 

T 

 

MT2 

MT3 

MT4 

BV 

SB 

VP 

VP 

MT1 



Stand: 01.05.2020  Seite 6 von 6 

Lediglich die in den Plänen vermerkten Maße (nicht die zeichnerische Darstellung!) geben einen Anhalt für die 
Lage der dargestellten Telekommunikationslinien. Einmessungen an Kabelrohrverbänden beziehen sich auf 
die Mitte der Kabelschacht-Abdeckung. Alle Maße sind in Meter vermerkt. 
 
Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von nachträglicher Bautätigkeit zu Veränderungen in der Verlegetiefe der 
Telekommunikationslinien kommen kann! Im Bereich von Verbindungsmuffen, Rohrunterbrechungen und 
Kabelverbänden ist mit größeren Ausbiegungen der Kabellage zu rechnen! 
Im Bereich der Kabeleinführungen von Multifunktionsgehäusen, Kabelverzweigern und sonstigen 
Verteileinrichtungen ist besondere Vorsicht geboten. 
 
Kreuzungen und Näherungen von Starkstromkabeln und Rohrleitungen sind nur eingezeichnet worden, soweit 
sie bei Arbeiten an den Telekommunikationslinien vorgefunden wurden oder in anderer Weise nachträglich 
bekanntgeworden sind. 
 
Oberflächenmerkmale und deren Abkürzungen sind der DIN 18 702 „Zeichen für Vermessungsrisse, 
großmaßstäbige Karten und Pläne“ zu entnehmen. 
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Bebauungsplan "2. Erweiterung Gewerbepark Wasserstall" und die örtlichen 

Bauvorschriften hierzu sowie 1. ˜nderung des Bebauungsplanes "1. Erweite-

rung Gewerbepark Wasserstall"  

-Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

110-kV-Freileitung Otterswang - Haisterkirch, LA 0039 Mast 029 � 031 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

die uns zugegangenen Unterlagen haben wir auf unsere Belange hin geprüft und 

nehmen wie folgt Stellung: 

Im Geltungsbereich der o.g. Bebauungspläne verlaufen elektrische Anlagen der 

Netze BW GmbH.  

�! Stellungnahme der Netzentwicklung Projekte Genehmigungsmanage-

ment Sparte 110-kV-Netz (NETZ TEPM) 

In der Begründung zum Bebauungsplan bitten wir folgenden Text zu über-

nehmen: 

�Für die überörtliche Stromversorgung besteht eine Trasse für eine 

110-kV-Leitung der Netze BW. Innerhalb der mit Leitungsrecht be-

zeichneten Flächen dürfen bauliche Anlagen nicht errichtet werden. 

Jegliche Nutzungen, insbesondere Anpflanzungen, sind zu unterlas-

sen, die eine Gefährdung der 110-kV-Leitungsanlage darstellen oder 

die Unterhaltung und die Betriebssicherheit der Leitungsanlage ge-

fährden. 

Um die nicht sinnvoll bebaubaren Flächen im Schutzstreifen unserer 

110-kV-Leitungsanlage zu nutzen, empfehlen wir die Flächen im 

Schutzstreifen als öffentliche und private Grünflächen (z.B. als Flächen 

oder Maßnahmen zum Ausgleich für die Eingriffe in Natur und 

Netze BW  GmbH  • Postfach 80 03 43 • 70503 Stuttgart  

mailto:stadtplanung@bad-waldsee.de
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Landschaft) oder als Verkehrsflächen festzusetzen. Jegliche Nut-
zungsänderungen im Schutzstreifen sind mit uns abzustimmen, um si-
cherzustellen, dass die erforderlichen Mindestabstände eingehalten 
werden. 

Eine Leitungsauskunft kann unter http://www.netze-bw.de/leitungs-
auskunft eingeholt werden, um evtl. vorhandene Kabel- und Rohrlei-
tungen der Netze BW zu berücksichtigen.“ 

Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans ist unsere 110-kV-Leitungs-
anlage einschließlich des Schutzstreifens mit einer Breite von je 22,0 m 
rechts und links der Leitungsachse nach Ziffer 8 und 15.5 der Planzei-
chenverordnung (PlanZV) als Hauptversorgungsleitung (§ 9 Abs.1 Nr.13 
BauGB) dargestellt. Auf dem Schutzstreifen ist sowohl im zeichnerischen 
als auch im textlichen Teil ein Leitungsrecht (§ 9 Abs.1 Nr.21 BauGB) zu-
gunsten der Netze BW festgesetzt.  

Die Maststandorte sind lagerichtig im zeichnerischen Teil des Bebauungs-
plans dargestellt. Die Lage unserer 110-kV-Leitungsanlage geht aus bei-
gefügten Lageplänen hervor. Im gesamten Bebauungsplan sind die Lei-
tungsanschriebe (alt: EVS) mit „110-kV Netze BW“ zu versehen. 

Nach dem uns vorliegenden Bebauungsplanentwurf sind im Schutzstrei-
fen unserer 110-kV-Leitung keine Gebäude vorgesehen. Der Darstellung 
der Baugrenzen können wir daher zustimmen. 

Nach dem uns vorliegenden Bebauungsplanentwurf sind im Schutzstrei-
fen unserer 110-kV-Leitung Verkehrsflächen, Retentionsbereiche, 
Starkregenpufferbereiche, Aufschüttungsbereiche mit Schutzfunktion, öf-
fentliche Grünflächen und Gewerbegebietsflächen vorgesehen. Dieser 
Ausweisung im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung können wir nur unter 
nachfolgenden Voraussetzungen zustimmen.  

1. Nachstehenden Auflagen sind im textlichen Teil des Bebauungsplans 
zu berücksichtigen. Die bauplanungsrechtlichen Festsetzungen und 
örtlichen Bauvorschriften sind entsprechend anzupassen bzw. zu ver-
fassen: 

1.1. Um die Standsicherheit des Mastes Nr. 0039/30 nicht zu beein-
trächtigen, dürfen das bestehende Gelände auf einer Fläche mit 
einem seitlichen Abstand von mindestens 12,5 m, gemessen von 
der Mastmitte, nicht verändert, keine baulichen Anlagen oder 
Verkehrsflächen errichtet und keine Bepflanzung von Gehölzen 
und Bäumen vorgenommen werden. Abgrabungen zu diesem 
Mastfundamentabstand sind ausschließlich und nur nach vorhe-
riger Abstimmung mit der Netze BW mit einem Böschungswin-
kel kleiner 45 ° bzw. normgerecht (vgl. DIN 4124, DIN EN 1997, 
DIN 1054) vorzusehen. Die Kreisfläche sollte nach § 9 Abs. 1 
Nr. 10 oder Nr. 24 BauGB als Flächen, die von Bebauung freizu-
halten ist, und nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB als private oder öf-
fentliche Grünfläche festgesetzt werden. 

http://www.netze-bw.de/leitungsauskunft
http://www.netze-bw.de/leitungsauskunft
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1.2. Um die Erneuerung, den Betrieb und die Instandhaltung der 
Masten dauerhaft sicherzustellen, müssen folgende Arbeitsflä-
chen von Gebäuden, PV-Anlagen, Kreisstraßen sowie von Aus-
gleichsflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft freigehalten 
werden: 

- Arbeitsfläche mit einer quadratischen Seitenlänge von SA = 
40,0 m  

- vier Ankerflächen mit jeweils einem BA = 5,0 m breiten und 
einem LA = 29,6 m langen Korridor mit einem Winkel von je 
45 ° bzw. 135 ° zur Leitungsachse. 

- zwei Seilzugflächen bei Mast-Nr. 0039/29 mit jeweils einem 
BS = 15,0 m breiten und einem LS = 44,4 m langen Korridor 
in rückwärtiger Verlängerung der Leitungsanlagenachse. 

schematische Skizzen für Mast-, Arbeits-, Anker- und Seilzugflächen 

 

Die Flächen sollten nach § 9 Abs. 1 Nr. 10 oder Nr. 24 BauGB als 
Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind und nach § 9 Abs. 1 
Nr. 15 BauGB als private oder öffentliche Grünfläche festgesetzt 
werden. 

Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass eine Zufahrt zu 
den Maststandorten auch mit Lastkraftwagen möglich ist. Als 
Bemessungsfahrzeug ist ein 3-achsiges Müllfahrzeug gemäß 
Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Überprüfung der 
Befahrbarkeit von Verkehrsflächen der FGSV 287 anzusetzen. 

1.3. Im Näherungsbereich zu unseren 110-kV-Masten müssen Min-
destabstände eingehalten werden, um unzulässige Potenzialver-
schleppungen und eine Personengefährdung zu vermeiden. Der 
Mindestabstand zwischen Mast und metallisch erdfühligen Anla-
gen (z.B. Straßenlampen, Gebäuden, Niederspannungsinstallati-
onen, erdwirksamen Kabeln, Schutzplanken, Zaunanlage, Me-
tallteile mit Berührungsmöglichkeiten) beträgt 5 m. Werden 
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diese Mindestabstände unterschritten muss der Einzelfall von 
Netze BW geprüft werden (z. B. Schutzrohr, Trenntransformator, 
Einbindung in die Masterdungsanlage) 

1.4. Jegliche Bauvorhaben und Erschließungsplanungen im Abstand 
von 30 m rechts und links der 110-kV-Leitungachse sind der 
Netze BW zur Prüfung vorzulegen. (Zu Bauvorhaben zählen auch 
die Errichtung von Kaminen, Antennen, Blitzableitern, Reklame-
tafeln, Werbetafeln, Fahnenmasten, Laternenmasten, Gerüste 
u.ä.). Die Mindestabstände von 110-kV-Leitungen zu baulichen 
und sonstigen Nutzungen sind unterschiedlich bemessen; 
Grundlage hierfür ist die DIN EN 50341. 

1.5. Die max. zulässige Verkehrsflächenhöhe im Schutzstreifen der 
110-kV-Leitung zwischen Mast Nr. 0039/29 und Mast Nr. 0039/31 
beträgt 611,0 m NHN. Diese Höhe darf nicht überschritten werden. 

1.6. Die max. Fahrzeughöhe einschl. Aufbauten/Antennen darf im 
Schutzstreifen der 110-kV-Leitung 4,0 m nicht überschreiten. 

1.7. Das derzeitige Geländeniveau darf innerhalb des Schutzstreifens 
der 110-kV-Leitung nicht verändert werden (keine Erhöhung). 
Sollte eine begründete Veränderung des derzeitigen Geländeni-
veaus im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung vorliegen, so dürfen 
diese nur nach vorheriger Abstimmung mit der Netze BW durch-
geführt werden. 

Im Bereich der Fläche für Aufschüttungen mit Schutzfunktion 
(Punkt 2.37) an der nördlichen Geltungsbereichsgrenze ist eine 
Aufschüttungshöhe von maximal 1 m zulässig. Diese Höhe darf 
nicht überschritten werden. 

1.8. Tanks für die Lagerung brennbarer Stoffe (z.B. Erdgastank, Die-
seltank) erfordern einen besonderen Mindestabstand und sind 
im Einzelfall mit der Netze BW abzustimmen. 

1.9. Bäume und Sträucher müssen von den Leiterseilen stets einen 
Mindestabstand von 5 m haben. Um wiederkehrende Ausästun-
gen oder gar die Beseitigung einzelner Bäume und Sträucher zu 
vermeiden, bitten wir dies bereits bei der Pflanzenauswahl zu 
berücksichtigen.  

Bei geplanter Neubepflanzung im Bereich der Freileitung sind 
keine Bäume zulässig. Baumkronen höherer Bäume dürfen 
nicht in den Schutzstreifen der Freileitung hineinwachsen. 
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2. Folgende Hinweise bitten wir in den textlichen Teil des Bebauungs-
plans mit aufzunehmen: 

2.1. Geplante Vorhaben im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung sind 
vor Einleitung des Baugenehmigungsverfahrens mit der 
Netze BW (bauleitplanung@netze-bw.de) abzustimmen. 

2.2. Erschließungsplanungen im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung 
dürfen nur nach vorheriger Abstimmung mit der Netze BW 
durchgeführt werden.  

2.3. Bei der Planung von Verkehrsflächen, wie Straßen, Wege und 
Parkflächen und deren Straßenbeleuchtung im Schutzstreifen 
der 110-kV-Leitung sind Mindestabstände zu unseren Leitersei-
len und Mastfundamenten einzuhalten. Die Lage und Höhen sind 
mit der Netze BW abzustimmen. 

Wir weisen insbesondere darauf hin, dass der Mindestabstand 
von 3,00 m von den Oberkanten der Straßenbeleuchtungen (nicht 
die Lichtpunkthöhen) zu unseren Leiterseilen eingehalten wer-
den müssen. Dies ist auch bei der Aufstellung von Straßenbe-
leuchtungsmaste und einer späteren Instandhaltung (Austausch 
des Leuchtkopfes bzw. des Leuchtmittels mit Personen im Hub-
wagen) zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung des Aufstel-
lens der Beleuchtungsmaste und einer späteren Instandhaltung 
empfehlen wir dringlich einen Sicherheitsabstand von 4,0 m ein-
zuhalten, damit bei Instandhaltungsmaßnahmen (bspw. Aus-
tausch des Leuchtmittels) mit der Person, welche sich im Korb 
des Hubwagens befindet, den nach VDE 0105 vorgegeben Si-
cherheitsabstand von mindestens 3,00 m eingehalten wird. 

2.4. Im gesamten Bereich des Schutzstreifens der 110-kV-Freilei-
tung ist die Ablagerung von Erdaushub, Baumaterial, o.ä. sowie 
die Veränderung der Bodenprofile mittels Bodenauftrag als auch 
das Anpflanzen von Sträuchern nur in Abstimmung mit der 
Netze BW zulässig. 

2.5. Die Lagerung, Bereitstellung und Verarbeitung entzündbarer 
Stoffe/Gemische/Materialien (vgl. GHS) im Schutzstreifen, auch 
während der Bauzeit, ist nur in Kleinmengen (vgl. TRGS 510) zu-
lässig. 

2.6. Im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung kann es durch Eisabwurf 
von den Leiterseilen sowie durch Vogelkot zu Beschädigungen 
bzw. Beeinträchtigungen kommen. Ferner wird der Wirkungs-
grad von PV-Anlagen durch die Beschattung von Leiterseilen 
und Masten vermindert. Hierfür übernimmt die Netze BW keine 
Haftung.  

2.7. Im Bereich der Freileitung ist darauf zu achten, dass mit Perso-
nen, Baugeräten oder anderen Gegenständen stets ein Abstand 

mailto:bauleitplanung@netze-bw.de
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von mindestens 3 m von den Leiterseilen eingehalten wird. Da-
bei ist ein seitliches Ausschwingen der Leiterseile zu berück-
sichtigen. Ein Baugeräteeinsatz ist frühzeitig mit der Netze BW 
abzustimmen, der Beginn der Bauarbeiten ist unserem Auf-
tragszentrum-Süd-HS (Tel.: 07461-709-607, E-Mail: Auftrags-
zentrum-Sued-HS@netze-bw.de) mindestens drei Wochen vor-
her mitzuteilen. 

Ein Kraneinsatz im oder in der Nähe des Schutzstreifen der 110-
kV-Leitung zur Errichtung von Gebäuden ist nicht bzw. nur ein-
geschränkt möglich. Das Aufstellen von Baukränen ist deshalb 
vorher mit der Netze BW abzustimmen. 

Die max. Höhe für Baugeräte im Schutzsteifen der 110-kV-Lei-
tungsanlage beträgt 4,00 m. Diese Höhe darf nicht überschritten 
werden. Für die Bodenabtragung ist der Einsatz eines Baggers 
nicht, lediglich der Einsatz einer Laderaupe erlaubt, wobei die 
o.g. max. Höhe stets eingehalten werden muss. 

Das Be- und Entladen von Lastkraftwagen (insbesondere das 
Entleeren der Lademulde) sowie der Einsatz von Baggergeräten 
ist nicht oder nur eingeschränkt möglich. 

Unsere Erfahrungen im aktuellen Netzausbau haben gezeigt, dass Woh-
nungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter als auch für Mitarbeiter im direkten Nahbereich von 
Hochspannungsfreileitungen ein vermeidbares Konfliktpotential darstellt. 
Vor diesem Hintergrund möchten wir anregen, die geplante Ausweisung 
von Wohnungen für Firmeninhaber bzw. Hausmeister im direkten Umfeld 
unserer 110-kV-Leitungfreileitung nicht zu gestatten. 

> Stellungnahme der Netzentwicklung Süd Netzplanung Sparten Strom 

(Mittel- und Niederspannung) (NETZ TESN) 

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich das 0,4-kV-Haus-
anschlusskabel von Gebäude Reichertshaus 3. Wenn Sicherungs- oder 
Änderungsmaßnahmen notwendig sind, dann rechnen wir die Kosten nach 
den bestehenden Verträgen ab. 

Vor Beginn der Bauarbeiten ist vom ausführenden Bauunternehmen über 
die im Geltungsbereich befindlichen Kabel unbedingt eine aktuelle Ka-
belauskunft unter  

Telefon: +49 7351 53 -22 30 
Telefax: +49 7351 53 -21 35 
E-Mail: leitungsauskunft-sued@netze-bw.de  
einzuholen. 

Sollte das Kabel hinderlich sein, wenden Sie sich bitte an unser Auftrags-
zentrum: 

mailto:Auftragszentrum-Sued-HS@netze-bw.de
mailto:Auftragszentrum-Sued-HS@netze-bw.de
mailto:leitungsauskunft-sued@netze-bw.de
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Auftragszentrum-Tuttlingen 
Netze BW GmbH 
Eltastr. 1-5 
78532 Tuttlingen 
Telefon: 07461 709-606  
Email: auftragszentrum-tuttlingen@netze-bw.de 

Um die Versorgung des Plangebietes mit Strom sicherzustellen, benöti-
gen wir eine neue Umspannstation. Der gewünschte Standort dieser Um-
spannstation kann dem beiliegenden Plan entnommen werden. 

Vorgesehen ist eine Kleinumspannstation in Fertigbauweise, wie folgt dar-
gestellt. Für die Umspannstation ist der minimale Stationsplatz von 5,5m 
x 5,5m vorzuhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soweit der Leistungsbedarf einzelner Betriebe nicht aus Netze-BW-Um-
spannstationen gedeckt werden kann, müssen kundeneigene Stationen 
errichtet werden. Bitte weisen Sie mögliche Bauinteressenten darauf hin, 
dass Sie sich möglichst frühzeitig mit uns zur Planung ihrer elektrischen 
Versorgung in Verbindung setzen. 

Weitere Bedenken haben wir nicht vorzubringen. 

mailto:auftragszentrum-tuttlingen@netze-bw.de
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